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Anfrage

des

Nationalrates v. Guggenberg und Genossen an den Herrn Staats¬
sekretär für Kultur und Unterricht, betreffend das Vorgehen
der Behörden bei Behandlung der Gebührenansprüche der Geist¬

lichkeit.

Schon im Juli vorigen Jahres wurde int
damaligen Abgeordnetenhaus im Wege 'einer Anfrage
die Regierung darauf aufmerksam gemacht, daß die
Behandlung und Erledigung der staatlichen Kultus-
angelegenheiten sowohl im Ministerium als bei den
Landesstellen, insbesondere in Tirol eine äußerst
schleppende und saumselige ist und eine baldige
Änderung dieses unleidlichen Zustandes um' so
dringender geboten sei, als zahlreiche verdienstvolle
Priester darunter empfindlich zu leiden haben.

Damals wurde auf- die bemitleidenswerte
Lage der hochwürdigen Kanoniker des Kollegiats-
stiftes Jnnichen in Tirol hingewiesen, welche —
obwohl sie Anspruch auf die Kongruagebühr als
Hilfspriester besitzen, davon konsequent ausgeschlossen
bleiben und trotz ihrer hervorragenden kirchlichen
und gesellschaftlichen Stellung sich mit einem Gehalt
begnügen müssen, der geradezu beschämend ist und
angesichts der außerordentlichen Entwertung des
Geldes und der ungewöhnlichen Teuerung aller
Lebensbedürfnisse nicht anders als — erbärmlich
genannt werden muß.

In der einschlägigen Anfrage wurde darauf
aufmerksam gemacht, daß die Verhandlungen über
die Regelung dieser Angelegenheit sich bereits durch
acht Jahre hinziehen und die beteiligten Behörden
die bezüglichen Akten jahrelang unerledigt liegen
ließen.'

Obwohl die eingangs erwähnte Anfrage im
Monate Juli vorigen Jahres gestellt worden ist,
ist bisher noch keine Antwort erfolgt und in der
Angelegenheit selbst auch nichts entschieden worden.

Im Dezember 1917 wurden bcm Seelsorge-
klerus, soweit er Kongruaergäuzung bezog, Teuerungs¬
zulagen ausbezahlt. Damals erschien ein Erlaß des
k. k. Unterrichtsministeriums des Inhaltes, daß
dasselbe bereit sei, auch anderen Geistlichen, welche
nach. ber Verordnung leer ausgingen, Teuerungs¬
zulagen zu bewilligen, wenn sie darum ansuchen.
Das sürstbischöfliche Ordinariat Brixen hat nun
irn Laufe der Jahre 1917 und 1918 eine
Reihe von Gesuchen um Teuerungszulagen vorge¬
legt. , Bisher ist aber noch kaum eines erledigt
worden. Im Juli oder August v. I. war in der
„Reichspost" eine Notiz des Priestervereines „Pax"
zu lesen, in welcher mitgeteilt wurde, das 1. k.
Unterrichtsministerium werde noch im Laufe „dieses
oder des nächsten Monates" die Gesuche erledigen.
Seitdem sind wieder Monate vergangen, aber über
allen Wipfeln ist Ruh. Unter denen, die um.
Teuerungszulagen angesucht haben, sind aber eine
ganze Reihe solcher Herren, welche durch .die in¬
zwischen durchgeführte Kongruaerhöhung keine Auf¬
besserung erhalten haben, so daß die Gesuche durch¬
aus nicht etwa gegenstandslos sind.

Gelegentlich der Beratung des neuen Kon-
gruagesetzes im' März v. I. hat der Unlerrichts-
ministcr erklärt, die Einbeziehung der Beamten an
den fürstbischöflichen Ordinariaten, den bischöflichen
Lehranstalten re. in das neue Kongruagesetz sei
nicht mehr möglich, es werde aber für diese Kate¬
gorien der Betrag von 200.000 K ausgeworfen
und die Angelegenheit im Verordnungswege ge¬
ordnet. Das Kongruagesetz ist -nun schon lange
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durchgeführt, von der versprochenen Verordnung
über die Kanzleibeamten rc. aber hört man nichts.
Und doch geht die herrschende Teuerung an dieser
Klasse von Priestern um so weniger spurlos vorüber,
als sie ja durchaus in Städten wohnen, wo bekannt¬
lich die Teuerung noch viel drückender ist als ans

. dem Lande. Es wäre hoch an der Zeit, daß diese
Verordnung endlich einmal herauskomme. Sollte
dies aber unmöglich sein, so wäre es doch gewiß
möglich, wenigstens Teuerungszulagen zu gewähren,
aber nicht bloß in Aussicht zu stellen, sondern auch
wirklich auszuzahlen. '

Indessen mögen einige dem Gefertigten zur
Kenntnis gelangten Fälle im besonderen bezeugen,
welche sonderbareHaltung manche, insbesonders Tiroler
Behörden gegenüber den bedürftigen Dienern der
Kirche beobachten, -ohne darum durch die über¬
wachenden Stellen im geringsten belangt zu werden.

Der Inhaber des Jrühmessebencfiziums in
Lermoos, Hochwürden Michael Hofer, machte in den
Jahren 1907, 1908 und 1909 mehrere Eingaben
an die damalige k. k. Statthalterei in Innsbruck
wegen Kongruaerhöhung nach dem Gesetze vom
Jahre 1907. Endlich am 9. August 1911 erhielt
er die Antwort, es müsse erst, über die Frage, ob
das Frühmefsebenefizium in Lermoos als syftemi-
sierte Hilfspriesterstelle anzusehen sei, instanzgemäß
entschieden.werden. Diese Entscheidung wurde der
zuständigen k. 'k. Bezirkshauptnlannschaft Reutte über¬
tragen. Trotzdem seither diese Bezirkshauptmannschaft
zu wiederholtenmalen schriftlich und mündlich um
eine baldige Erledigung ersucht und gedrängt wurde,
und zwar durch den beteiligten Frühmesser Michael
Hofer selbst, durch den zuständigen Dekan in Breiten-
wang, durch das ftirstbischöfliche Ordinariat rc. ist
noch immer keine Entscheidung erflossen, also die
Angelegenheit nach 12, beziehungsweise 9 Jahren
noch immer nicht über die erste Instanz hinaus¬
gekommen.

Ähnlich liegt der Fall mit der Stelle des.
DonipfarreE in Brixen.. Derselbe machte im Jahre
1913 ein^ Eingabe an das k. k. Unterrichts¬
ministerium, welches weiland Fürstbischof Dr. Egger
persönlich im November 1913. dem damaligen
Unterrichtsminister Hussarek überreichte. Das Unter¬
richtsministerium ordnete die instanzmäßige Ent¬
scheidung an und die Eingabe lag bereits im Jänner
1914 bei der Bezirkshauptmannschaft in Brixen.
Dort blieb sie bis 1918 liegen, bis es endlich durch
mündliche und schriftliche Urgenzen gelang, eine
Entscheidung zu erwirken. Pflichtgemäß rekurrierte
die k. k. Finanzprokuratur dagegen und jetzt liegt
der Rekurs wiederum seit einem Jahre bei der
Statthalterei, beziehungsweise Landesregierung in
Innsbruck; der Dompfarrer in Brixen kann aber
weiterhin ruhig Hunger leiden.

Bemerkenswert ist auch der Fall des Beucfi-
ziums in Heiligenkreuz bei Hall, bezüglich welchen
übrigens jüngst eine Entscheidung seitens der vor¬
maligen Statthalterei erflossen ist. Der dortige
Benefiziat Sebastian Rieger (Reimmichl) erhielt das
Benefizium im September 1914 und machte sofort
die entsprechende Eingabe wegen Anerkennung des
Benefiziums als systemisierte Hilfspriesterstelle. (Das
Benefizium war nämlich lange Zeit unbesetzt gewesen
und hatte bis dorthin nie Anspruch ans die- staat¬
liche Kongrua erhoben.) Durch persönliche Einfluß¬
nahme bei der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck
erwirkte' er, daß die Entscheidung erster Instanz
bereits im Aügust 1915 erfolgte und zwar im
günstigen Sinne. Die Finanzprokuratur rekurriörte
jedoch gegen die erflossene Entscheidung und dieser
Rekurs blieb bis September 1918 unerledigt. Nun¬
mehr liegt die Erledigung allerdings vor, - und
zwar im günstigen Sinne für den Benefiziaten.
Aber sie ist ein klassisches Beispiel, wie unsere
Behörden arbeiten. Die Entscheidung ist volle
28 - Seiten Maschinenschrift lang, obwohl das
Gleiche besser und klarer auf vier oder höchstens
sechs Seiten gesagt werden, könnte.

Noch einen Fall, der die Bezirkshauptmann¬
schaft Bruneck angeht. Der Pfarrer in Taisteu er¬
suchte im Herbste 1913 um eine Kommission behufs
Feststellung der. baulichen Schäden an seinen Pfründen¬
gebäuden und Aufstellung eines Restaurations¬
programms. Bei dieser Kommission, welche im
Winter 1913/14 stattfand, machte die Gemeinde
Taisten die Einwendung, das ' früher dem Grafen
Welsbcrg zustehende Patroyat sei mit dessen Tode
nicht erloschen, sondern auf seine Erben übergegangen.
Die Bezirkshauptmannschaft mußte also eine dies¬
bezügliche Entscheidung fällen und wandte sich in
den ersten Monaten des Jahres 1914 an das
fürstbischöfliche Ordinariat mit dem Ersuchen um
Übersendung der betreffenden Urkunden und Abgabe
einer' Äußerung. Seither ist in der Angelegenheit
nichts geschehen, obwohl dieselbe im Winter 1916/17
sehr dringend wurde, da der Schnee einen Teil
des Daches am Futterhause cindrückte und das
Gebäude seitdem ohne Dach ist. Mehrfache Ur¬
genzen des Pfarrers bei der Bezirkshauptmannschaft
waren erfolglos. Auch das Ordinariat ersuchte die
Bezirkshauptmannschaft direkt und als das nichts
half, die Statthalterei um dringliche Entscheidung,
da den Gebäuden ein großer Schaden drohe und
eine wenigstens provisorische Reparatur des Daches
unbedingt notwendig sei. Alles vergeblich, keine
Behörde rührt sich, das Futterhaus aber kann
ruhig verfaulen und zusammenfallen.

Schließlich noch eine Beschwekde allgemeiner
Natur über die Geschäftsbehandlung bei der Statt¬
halterei (beziehungsweise Landesregierung). Bekannt-
ich müssen alle Urkunden (Quittungen, Pfandent-
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lastungsurkunden, Schuldscheine rc.), welche kirchliches
Vermögen betreffen, vom fürstbischöflichen Ordinariate
und der Landesregierung genehmigt werden. Das
Ordinariat erledigt erfahrungsgemäß alle ein¬
laufenden Urkunden umgehend oder doch binnen
wenigen. Tagen. Auch die Statthalterei erledigte
bis. beiläusig vor anderthalb Jahren die Über¬
sandten Urkunden meistens innerhalb drei bis vier
Wochen, manchmal auch innerhalb zehn bis vierzehn
Tagen. Seit beiläufig anderthalb Jahren aber ist
nichts mehr zu erleben. Ganz gewöhnliche Quittungen,
bei denen die Statthalterei nichts zu' tun hat, als
die Stampiglie mit der Genehmigungsklausel darauf
zu drücken,, bleiben vier, fünf und noch mehr
Monate dort. liegen. Quittungen, die im Jänner
und Februar 1918 vom Ordinariate an die Statt¬
halterei eingesandt wurden, wurden-.beispielsweise
erst im August vorigen Jahres erledigt. Die Folge
davon sind zahlreiche Reklamationen von allen
möglichen Seiten, da die Parteien die Urkunden
wegen Verfachung, Eintragung ins Grundbuch re.,
oft dringend notwendig brauchen, Advokaten,

Notare re. drohen sogar manchmal mit Klagen.
Und obwohl das Ordinariat die einlaufenden
Urgenzen, welche wegen des Nachsuchens um Datum
und . Nummer immer große Arbeit machen, regel¬
mäßig an die gewesene Statthalterei weitergab und
auch schon wiederholt eine allgemeine Vorstellung
gegen die langsame Erledigung erhoben hatte, trat
keine Besserung ein.

. Die Gefertigten richten daher an den Herrn
Staatssekretär für Kultus und Unterricht die
Anfrage:

„Ist der Herr Staatssekretär geneigt,'
dafür Sorge zu tragen, daß die mit der
Behandlung und Erledigung der kirchlichen-
Gebührenansprüche beauftragten Vermal- .
lungsbehörden diesem Zweige ihrer Ob- .
liegenheiteu mehr Aufmerksamkeit zuwcnden
als bisher und dadurch hintanhalten, daß
pflichteifrige Priester jahrelang geschädigt
und in Not gebracht werden?"

Wien, 23. Jänner 1919.

^ Atanas v. Guggenberg^
I. Wohlmeyer. Bogendorfer.

W. Kuhn. Eisenhut,
Dr. Jerzabek. Niedrist. '

Wille. Schoepfer.
Bauchinger. 'List. \
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